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RS OGH 1957/3/6 3Ob86/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1957

Norm

ABGB §297 A

Rechtssatz

Eine Trennung des Eigentums an Inädi3katen einerseits und des Eigentums am Grunde andererseits ist rechtlich

unmöglich; jedoch ist eine Vereinbarung, die dies vorsieht, nicht in ihrer Gesamtheit nichtig.

Entscheidungstexte

3 Ob 86/57
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